
STADT PFULLINGEN 
Landkreis Reutlingen 

 

 

Die Stadt Pfullingen, ca. 18 500 Einwohner, liegt in landschaftlich reizvoller 
Umgebung am Fuße der Schwäbischen Alb. Die Stadt verfügt über ein 
vielseitiges Kultur- und Freizeitangebot. Familienfreundliche Einrichtungen sowie 

weiterführende Schulen sind vorhanden. Wir suchen zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen 

 
Bauhofmitarbeiter (m/w/d) 

 
Ihre Tätigkeiten:   

 Instandhaltung von Straßen und öffentlichen Verkehrsanlagen 

 Unterhaltung der städtischen Einrichtungen  
 Allgemeine Bauhoftätigkeit in wechselnden Einsatzgebieten 

 Winterdienst 
 
Ihr Profil:  

 Abgeschlossene Ausbildung in einem Beruf des Baugewerbes (z. B. 
Zimmerer, Maurer, Betonbauer) 

 Bereitschaft zum Winterdienst auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten 
 Teilnahme an Rufbereitschaften 
 Teamfähigkeit 

 Fähigkeit und Bereitschaft selbständig und vorrauschauend zu arbeiten  
 Besitz der Fahrerlaubnis CE (LKW-Führerschein) bzw. Bereitschaft diese zu 

erwerben 
 sicherer Umgang mit Maschinen 

 

Wir bieten:  
 eine unbefristete Vollzeitstelle 

 leistungsgerechte Vergütung nach TVöD 
 einen interessanten und anspruchsvollen Arbeitsplatz  

 abwechslungsreiche Tätigkeit 
 flexible Arbeits- und Gleitzeitregelungen  
 leistungsgerechte Vergütung nach der Entgeltgruppe 6 TVöD 

 
 

Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung vorrangig  
berücksichtigt.  
 

Für Ihre Fragen stehen Ihnen die Hauptamtsleiterin Frau Katja Anton-Kalbfell 
unter 07121/7030-1000 und der Leiter des Bauhofs Herr Bernd Pudelko unter 

07121/7030-7700 zur Verfügung. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann richten Sie Ihre E-Mail-Bewerbung  

(zusammengefasst in einer Datei im Format PDF oder docx) bitte bis spätestens  
03.03.2019 an karriere@pfullingen.de oder schriftlich an die Stadt Pfullingen,  

Marktplatz 5, 72793 Pfullingen. Bitte reichen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen nur 
als unbeglaubigte Kopien ein und verwenden Sie keine Bewerbungsmappen. Wir  



werden die Unterlagen nach Abschluss des Auswahlverfahrens nicht zurück-

senden, sondern unter Beachtung des Datenschutzes vernichten. 


